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Inobhutnahmen 2019 – wenig Veränderungen

Betrachtet man zunächst die Inobhutnahmen nach Typ 
sowie – bei den Maßnahmen aus anderen Gründen als 
einer unbegleiteten Einreise – auch nach Altersgruppen, 
werden hier große Unterschiede sichtbar: Das größte Un-
gleichgewicht besteht bei den Inobhutnahmen aufgrund 
unbegleiteter Einreise, und hier besonders bei solchen 
vorläufigen Maßnahmen, die wegen der behördlichen 
Feststellung der Volljährigkeit abgebrochen werden. 90% 
dieser Maßnahmen betreffen junge Männer (vgl. Abb. 3). 
Auch bei den „regulären“ Inobhutnahmen von UMA be-
trägt der Anteil männlicher Jugendlicher noch fast 80%. 

Ebenfalls deutlich ungleich sind die Inobhutnahmen 
verteilt, die auf eine „Selbstmeldung“ zurückgehen (Typ 
A). In der zahlenmäßig weit überwiegenden Altersgrup-
pe der 12- bis unter 18-Jährigen sind Mädchen mit 64% 
deutlich überrepräsentiert. Allerdings gilt für diese Alters-
gruppe auch bei Inobhutnahmen, die auf Hinweise Dritter 
zurückgehen, dass Mädchen mit 54% etwas häufiger in 
Obhut genommen werden. Bei den Altersgruppen unter 
12 Jahren sind in Typ B hingegen Jungen in der Mehrheit.

Anlässe unterscheiden sich stärker nach Alter 
als nach Geschlecht

Sowohl bei den unter 6-Jährigen als auch den älteren Kin-
dern zwischen 6 und unter 12 Jahren liegen nur geringe 
Unterschiede nach Geschlechtern vor, die vernachlässigt 
werden können. In diesen Altersgruppen betreffen die Un-
terschiede vor allem das Alter: Bei jüngeren Kindern ha-
ben Gründe wie „Überforderung“ und „Vernachlässigung“ 
die mit Abstand größte Bedeutung. Bei den älteren Kin-
dern geben die Fachkräfte als Gründe für Inobhutnahmen 
im Vergleich deutlich häufiger psychische oder körperli-
che Misshandlung an und entscheiden sich seltener für 
die Nennung des Grundes „Überforderung“.

Erst in der Altersgruppe ab 12 Jahren werden deutli-
che geschlechtsspezifische Unterschiede sichtbar: Bei 
Mädchen werden häufiger Beziehungsprobleme sowie 
Anzeichen für sexuelle, psychische und physische Gewalt 
genannt; bei Jungen werden hingegen Delinquenz und 
Integrationsprobleme in Heimen und Pflegefamilien sowie 
Suchtprobleme verstärkt angegeben.

UMA und junge Kinder am längsten in Obhut

Je nach „Typ“ (vgl. Erläuterung zu Beginn des Beitrags) 
verteilen sich die Inobhutnahmefälle unterschiedlich auf 
die Dauerklassen. Insbesondere dauern reguläre Inob-
hutnahmen von UMA häufig länger als Maßnahmen aus 
anderen Gründen: Nur 18% der Inobhutnahmen des 
Typs C endeten 2019 innerhalb 1 Woche (vgl. Abb. 5). Im 
Vergleich zu den Ergebnissen des Jahres 2018 gab es 
diesbezüglich nur geringe Veränderungen (vgl. KomDat 
2/2019). 

Auch für die Dauer ist das Alter ein wesentlicher Ein-
flussfaktor. Zur besseren Vergleichbarkeit zwischen den 
Altersgruppen werden dazu gezielt nur die Inobhutnah-
men ohne UMA betrachtet, die aufgrund von Hinweisen 
Dritter durchgeführt wurden (Typ B). Da dies nur auf der 
Grundlage von Einzeldatenanalysen möglich ist, kann dies 
derzeit nur für die Daten des Jahres 2018 erfolgen. 

Abb. 5: Dauer von Inobhutnahmen nach Typ (Deutsch-
land; 2019; Angaben in %)
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Sichtbar wird, dass auch im Jahr 2018 die Inobhutnahmen 
umso länger dauern, je jünger die betroffenen Kinder und 
Jugendlichen sind. Während bei den Jugendlichen mehr als 
die Hälfte der Maßnahmen weniger als eine Woche dauert, 
sind es bei den unter 3-Jährigen nur 29%. 31% der Inobhut-
nahmen sehr junger Kinder dauern mindestens 2 Monate, 
bei den Jugendlichen sind es nur 12% der Maßnahmen. 

Abb. 6: Dauer von Inobhutnahmen (ohne UMA) nach 
Altersgruppen (Deutschland; 2018; Angaben in %; Typ B)
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Tab. 1: Dauer von Inobhutnahmen (angeregt von anderen Personen/Stellen, ohne UMA) nach Altersgruppen (Deutsch-
land; 2018; Angaben absolut; Typ B)

Altersgruppen Anzahl der 
Maßnahmen

Dauer in Tagen Inobhutnahme-
tage (Anzahl x 

Mittelwert)Mittelwert Perzentil 25 Median Perzentil 75

Unter 3 J. 5.316 74,0 6 24 82 393.384

3 bis unter 6 J. 3.013 66,8 5 19 64 201.268

6 bis unter 9 J. 2.828 55,1 5 18 54 155.823

9 bis unter 12 J. 3.286 46,7 4 15 45 153.456

12 bis unter 14 J. 4.214 33,1 2 9 32 139.483

14 bis unter 16 J. 6.975 29,1 2 7 28 202.973

16 bis unter 18 J. 6.632 29,2 2 7 29 193.654

Gesamt 32.264 44,6 3 11 42 1.438.974
Quelle: FDZ der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder: Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe – Vorläufige Schutzmaßnahmen; 2018; DOI: 
10.21242/22523.2018.00.00.1.1.0; eigene Berechnungen

Diese Diskrepanzen zeigen sich auch hinsichtlich der mitt-
leren Dauer der Maßnahmen in Tagen: Während der Ge-
samtmedian der Inobhutnahmen des Typs B 11 Tage im 
Jahr 2018 beträgt, sind es bei den 16- bis unter 18-Jährigen 
7 Tage und bei den unter 3-Jährigen bereits 24 Tage (vgl. 
Tab. 1). Das Viertel der Inobhutnahmen von unter 3-Jähri-
gen mit der längsten Dauer – das sogenannte Perzentil 75 – 
dauert mindestens 82 Tage. Die hohe Diskrepanz zwischen 
Median und Mittelwert deutet darauf hin, dass in allen Al-
tersgruppen einige wenige Inobhutnahmen mit sehr langer 
Dauer den Gesamtmittelwert stark beeinflussen.

Berücksichtigt man die unterschiedliche Dauer der Inob-
hutnahmen dieses Typs nach Alter, relativiert dies auch das 
Übergewicht der Jugendlichen hinsichtlich der reinen Fall-
zahl: Während nur 26% der Fälle dieses Typs auf die unter 
6-Jährigen entfallen, sind es immerhin 41% aller erfassten 
Inobhutnahmetage. Und während 55% der Fälle auf 12- bis 
unter 18-Jährigen entfallen, macht der Anteil dieser Alters-
gruppe lediglich 37% bei den Inobhutnahmetagen aus.

Die Gründe für die Unterschiede der Dauer nach Al-
tersgruppen gehen aus den Daten der KJH-Statistik nicht 
hervor. Als mögliche Ursachen werden beispielsweise feh-
lende Anschlusshilfen oder lange Verfahrensdauern bei der 
Erstellung von Gutachten genannt (vgl. Eifler/Hipke/Kurz 
2020, S. 396).

Fazit

Das Volumen der Inobhutnahmen ist im Jahr 2019 im Ver-
gleich zum Vorjahr aufgrund des Rückgangs unbegleite-

ter Einreisen ausländischer Minderjähriger insgesamt ge-
sunken. Ohne UMA zeigen die Daten jedoch insgesamt 
kaum Veränderungen. Die 2019 mit erhöhter medialer und 
politischer Aufmerksamkeit geführten Diskussionen um 
das Kinderschutzhandeln der Jugendämter, die beispiels-
weise in NRW zur Einrichtung eines parlamentarischen 
Untersuchungsausschusses führten, schlagen sich also 
nicht erkennbar in der Statistik dieser Maßnahmen nieder. 
Nimmt man an, dass die Jugendämter diese besonders 
„hochschwelligen“ und stark intervenierenden Maßnah-
men bereits zuvor insgesamt mit großer Sorgfalt einge-
setzt haben, kann dieser Befund als Bestätigung verstan-
den werden, dass offenbar keine großen Veränderungen 
bei der Inobhutnahmepraxis in Gang gesetzt worden sind. 
Ob diese Annahme allerdings zutrifft, geht aus den Daten 
der KJH-Statistik nicht hervor.  

Auch im Jahr 2019 deuten die Ergebnisse der KJH-Sta-
tistik gleichwohl auf bekannte Spannungsfelder hin, etwa 
die besonderen Herausforderungen bei der Inobhutnahme 
junger Kinder, ein unterschiedlicher Umgang mit geflüch-
teten jungen Menschen im Vergleich zu Inobhutnahmen 
aus anderen Gründen sowie Geschlechterunterschiede, 
die einerseits als „Spiegel“ von in der Gesellschaft beste-
henden Ungleichheiten interpretiert werden können, und 
andererseits auf die Notwendigkeit gendersensibler Kon-
zepte in der Inobhutnahme hinweisen (vgl. Weber 2020).

Thomas Mühlmann

Daten zu den Hilfen zur Erziehung 2019 erschienen

Das Statistische Bundesamt hat am 16.11.2020 die neuen Daten zu den Hilfen zur Erziehung für das Jahr 2019 veröffentlicht. Mit 
einer Zahl von 1.016.594 Hilfen für junge Menschen sind knapp 13.500 Leistungen mehr als 2018 gemeldet worden (+1%). Damit 
wurde zwar ein neuer Höchstwert erreicht, aber der Anstieg fällt im Vergleich zu den Vorjahren geringer aus. Je nach Hilfeart 
zeigen sich unterschiedliche Entwicklungen: Heimerziehung und Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung sind insgesamt 
zurückgegangen, während ambulante Maßnahmen deutlich angestiegen sind, insbesondere Erziehungsbeistandschaften und 
Betreuungshelfer/-innen gem. § 30 SGB VIII, familienorientierte Hilfen, flexible „27,2er-Hilfen“ sowie Leistungen der Sozialpädago-
gischen Familienhilfe. Aber auch bei der Erziehungsberatung ist wieder ein Anstieg der Fallzahlen zu beobachten, der sich nach 
einer längeren Stagnationsphase seit 2016 zeigt. 
Eine Kurzanalyse der AKJStat zu den HzE-Daten 2019 kann unter folgendem Link abgerufen werden: www.akjstat.tu-dortmund.de/
fileadmin/user_upload/Kurzanalyse_HzE_2019_AKJStat.pdf
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Gemeinsame Wohnformen für alleinerziehende Mütter/Väter und 
ihre Kinder – ein übersehenes Angebot?
Es gehört zu den Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe die Persönlichkeitsentwicklung von alleinerziehenden Müttern 
oder Vätern zu unterstützen, sofern das für die kindeswohlgerechte Versorgung und Erziehung ihres Kindes im Alter von 
unter 6 Jahren notwendig ist. Der Gesetzgeber hat diesbezüglich im § 19 SGB VIII die Unterbringung von alleinerzie-
henden Müttern/Vätern mit ihren Kindern gesetzlich geregelt. Dies umfasst Angebote und Leistungen, bei denen nicht 
nur (werdende) Mütter, sondern auch Väter, die allein für ein Kind unter 6 Jahren zu sorgen haben, gemeinsam mit dem 
eigenen Kind in einer geeigneten Wohnform betreut werden. Dieses Setting gehört zwar zu den Angeboten der stationä-
ren Kinder- und Jugendhilfe, wird aber im Gegensatz zur Heimerziehung im Kontext der Hilfen zur Erziehung empirisch 
deutlich lückenhafter erfasst. So fehlt es insbesondere an einer Fallzahlenstatistik. Die KJH-Statistik verfügt lediglich 
über Daten zu den finanziellen Aufwendungen, zur Anzahl der Einrichtungen sowie den dort tätigen Personen. Pers-
pektivisch sollte dieses Angebot aber allein für eine bessere Sichtbarkeit um eine Fallzahlenstatistik erweitert werden. 

Gemeinsame Wohnformen als individuelle 
Unterstützung

Die hier betrachteten sozialpädagogisch institutionalisier-
ten Wohnformen sollen sich an den individuellen Bedürf-
nissen der alleinerziehenden Mütter und spätestens seit 
Inkrafttreten des SGB VIII auch der alleinerziehenden 
Väter ausrichten. Die Angebote adressieren laut SGB VIII 
Alleinerziehendenfamilien mit Kindern im Alter von unter 6 
Jahren – gegebenenfalls einschließlich älterer Geschwis-
ter –, aber bei Bedarf im Einzelfall auch werdende Mütter. 
Neben der Förderung der psychosozialen Entwicklung 
der jungen Eltern und der Kinder zielen die Angebote auf 
die schulische bzw. berufliche Förderung der Elternteile 
ab (vgl. § 19 SGB VIII).

Es kann an dieser Stelle nicht im Detail auf historische 
Entwicklungen, rechtliche Grundlagen, Praxiserfahrungen 
und konzeptionelle Ansätze, aber auch Schnittstellen zu 
anderen Leistungen und Strukturen eingegangen werden 
(vgl. z.B. Hontschik/Ott 2017; Schleicher 2015). Mit Blick 
auf die nachfolgenden Analysen ist aber zu beachten, 
dass sich – zeitgeschichtlich betrachtet – die Angebote 
auch im Zuge der Heimkampagne und der kritischen Aus-
einandersetzung mit den traditionellen Einrichtungen für 
(werdende) junge Mütter als alternative Wohnformen ent-
wickelt haben (vgl. Kliche 2013). Auch vor diesem Hinter-
grund erfolgen bei den Kommentierungen immer wieder 
Querverweise auf Settings der Heimerziehung.    

Vervierfachung der Ausgaben

Das Volumen finanzieller Aufwendungen für die Unterbrin-
gung von alleinerziehenden Müttern bzw. Vätern mit ihren 
Kindern beläuft sich für das Jahr 2018 auf knapp 418,6 
Mio. EUR. Das entspricht nahezu dem Vierfachen der für 
2006 ausgewiesenen Ausgaben (vgl. Abb. 1). Zwischen 
2006 und 2018 ist eine kontinuierliche Zunahme zu be-
obachten – zwischen mindestens 7% und höchstens 21% 
pro Jahr. Zur Veranschaulichung: Pro jüngstem Kind einer 
Alleinerziehendenfamilie im Alter von unter 6 Jahren ha-
ben sich die Aufwendungen für diese Unterstützungsleis-
tungen damit von 231 EUR auf 1.001 EUR erhöht, wobei 
die deutlichen Zunahmen 2017 und 2018 auf einen starken 
Rückgang bei den unter 6-Jährigen bei Alleinerziehenden 
zurückzuführen ist (vgl. Abb. 1).
 

Die für 2018 nicht ganz 418,6 Mio. EUR an finanziellen 
Aufwendungen für Wohnformen gem. § 19 SGB VIII ent-
sprechen 8% der Ausgaben für die Heimerziehung und 
35% der Mittel für die Vollzeitpflege. Zum Vergleich: Die 
für 2006 ausgewiesenen rund 106,2 Mio. EUR entspre-
chen laut Statistik 4% der Ausgaben für die Heimerzie-
hung sowie 16% der für die Vollzeitpflege. Damit ist das 
finanzielle Engagement der Kinder- und Jugendhilfe für 
gemeinsame Wohnformen alleinerziehender Mütter/Väter 
mit ihren Kindern überproportional im Vergleich zur Voll-
zeitpflege und Heimerziehung gestiegen, wohingegen die 
Zahl der für diese Unterstützungsform infrage kommen-
den Alleinerziehendenfamilien zwischen 2006 und 2018 
zurückgegangen ist.

Abb. 1: Ausgaben der öffentlichen Gebietskörperschaften 
für Wohnformen gem. § 19 SGB VIII (Deutschland; 2006 
bis 2018; Angaben in EUR)
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Die Finanzdaten zeigen somit nicht nur deutliche Mehr-
aufwendungen für Wohnformen gem. § 19 SGB VIII. Die 
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Entwicklung signalisiert einen Bedeutungsgewinn dieser 
Unterstützungsleistungen für alleinerziehende Mütter/Vä-
ter mit ihren Kindern. Angesichts dessen wäre weiterge-
hend zu untersuchen, inwiefern sich zumindest kommunal 
die betreuten Wohnformen gem. § 19 SGB VIII zu einer 
ernstzunehmenden Alternative für Unterbringungen im 
Rahmen von Vollzeitpflegehilfen oder auch anderen stati-
onären Settings entwickelt haben könnten. So verweist der 
14. Kinder- und Jugendbericht auf unterschiedliche loka-
le Angebotsstrukturen dieses Leistungstatbestands (vgl. 
Deutscher Bundestag 2013, S. 303).

Deutlicher Ausbau von Platzkapazitäten und 
personellen Ressourcen

Die über die KJH-Statistik dokumentierten Mehraufwen-
dungen für Wohnformen gem. § 19 SGB VIII machen sich 
auch bei der Entwicklung von Einrichtungs-, Platz- und Be-
schäftigtenzahlen bemerkbar. Laut amtlicher Statistik waren 
Ende 2018 rund 4.500 Personen in fast 480 gemeinsamen 
Wohnformen für alleinerziehende Mütter/Väter mit ihren Kin-
dern gem. § 19 SGB VIII beschäftigt. In diesen Einrichtun-
gen wurden knapp 5.700 Plätze gezählt (vgl. Tab. 1).

Seit 2006 zeigt sich bei allen Strukturmerkmalen eine 
deutliche Zunahme:
• So haben sich die Platzzahlen bis 2018 fast verdoppelt.
• Noch deutlicher fällt die Wachstumsdynamik bei der An-

zahl der Einrichtungen (+158%) und
• der Beschäftigten (+179%) aus.

Die über die Statistik dokumentierte Expansion des Hand-
lungsfeldes verlief allerdings nicht linear. So ist beispiels-
weise ein überproportionaler Ausbau des Angebots und 
der Ressourcen in der Zeit zwischen 2006 und 2010 zu 
beobachten (vgl. Tab. 1), also für einen Zeitraum, der 

durch eine intensive Debatte um die Ausgestaltung eines 
wirksameren Kinderschutzes geprägt war. In dieser Pha-
se sind beispielsweise auch die Unterbringungsformen im 
Rahmen der Hilfen zur Erziehung für Kinder im Alter von 
unter 6 Jahren besonders stark ausgebaut worden (vgl. 
KomDat 1/2018).

Mit Blick auf die betreuten Wohnformen gem. § 19 SGB 
VIII gilt für diesen Zeitraum im Übrigen auch, dass der 
Zuwachs der personellen Ressourcen insbesondere auf 
zusätzlichen Vollzeitbeschäftigten basierte. So weist die 
Statistik für 2010 fast gleich hohe Anteile für Vollzeitbe-
schäftigte (43%) und Teilzeitbeschäftigte (46%) aus, nach-
dem für Ende 2006 die Quote der Vollzeitbeschäftigten 
noch 39% und die der Teilzeitbeschäftigten 50% betragen 
hatte. Mittlerweile – Ende 2018 – liegt die Teilzeitquote aber 
sogar bei knapp 52% und die für die Vollzeitbeschäftigten 
bei 36%. Die Quote der nebenberuflich Tätigen hat sich 
seit 2006 kaum verändert (11% bzw. 12%) (ohne Abb.).

Geht man einmal weg von der Expansionsphase in der 
zweiten Hälfte der 2000er-Jahre bis etwa Mitte der 2010er-
Jahre und blickt auf die jüngsten Entwicklungen, so zeich-
net sich eine Konsolidierung der vorhandenen Kapazitäten 
ab, aber keine weitere flächendeckende Zunahme. So zei-
gen die Ergebnisse für die Erhebungsstichtage 2016 und 
2018 kaum noch Veränderungen bei den Einrichtungs- und 
Personalzahlen für Wohnformen gem. § 19 SGB VIII (vgl. 
Tab. 1).1 Damit korrespondiert die Entwicklung mit einem 

1 Aufgeklärt werden kann an dieser Stelle nicht die Diskrepanz zwi-
schen den steigenden Ausgaben zwischen 2016 und 2018 auf der 
einen sowie den nicht weiter oder nur noch geringfügig gestiege-
nen Einrichtungs-, Personal- und Platzzahlen auf der anderen Seite. 
Schließt man diesbezüglich Erfassungsfehler aus, so könnten höhere 
Personalkosten dafür genauso verantwortlich sein wie eine bessere 
Ausstattung der Angebote, beispielsweise in Form von zusätzlichen 
oder auch intensiveren Hilfen, oder auch eine aufwändigere Umset-
zung von Schutzkonzepten in den Einrichtungen.

Tab. 1: Entwicklung der Wohnformen gem. § 19 SGB VIII nach Einrichtungen, Plätzen, Personal1 und Vollzeitäquivalen-
ten (Deutschland; 2006 bis 2018; Angaben absolut und in %)

2006 2010 2014 2016 2018
Anzahl

Einrichtungen 185 329 423 492 478

Plätze 2.853 4.021 4.648 5.674 5.691

Personal 1.627 2.736 3.745 4.487 4.547

Vollzeitäquivalente 1.029 1.824 2.428 2.876 2.943

Entwicklung absolut

2006/2010 2010/2014 2014/2016 2016/2018 2006/2018

Einrichtungen 144 94 69 -14 293

Plätze 1.168 627 1.026 17 2.838

Personal 1.109 1.009 742 60 2.920

Vollzeitäquivalente 795 604 448 67 1.914

Entwicklung in %

2006/2010 2010/2014 2014/2016 2016/2018 2006/2018

Einrichtungen 77,8 28,6 16,3 -2,8 158,4

Plätze 40,9 15,6 22,1 0,3 99,5

Personal 68,2 36,9 19,8 1,3 179,5

Vollzeitäquivalente 77,3 33,1 18,5 2,3 186,0
1 Einschließlich technisches und hauswirtschaftliches Personal
Quelle: StaBa: Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe – Einrichtungen und tätige Personen; versch. Jahrgänge, eigene Berechnungen
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Bild von derzeit eher stagnierenden Kapazitäten im statio-
nären Bereich insgesamt (vgl. KomDat 1/2020). 

Allerdings ist die Expansionsgeschichte der Kapazitäten 
für die „19er-Wohnformen“ mehr als beachtlich: Vergleicht 
man die Platzzahlenentwicklung dieser Wohnformen mit 
einem Plus von 100% zwischen 2006 und 2018 mit Set-
tings der Heimerziehung und des betreuten Wohnens im 
Rahmen der Hilfen zur Erziehung, so sind lediglich die Ka-
pazitäten bei den betreuten Wohnformen mit einem Plus 
von 139% noch stärker gestiegen. Die Zuwächse ande-
rer Settings der Heimerziehung fallen hingegen genauso 
niedrig aus wie das Wachstum für den stationären Bereich 
insgesamt (+37%) (vgl. Tabel 2020, S. 18f.).

Veränderung in der Altersstruktur des Personals, 
95% sind weiblich

Mehr als die Hälfte der Beschäftigten, die in Wohnformen 
gem. § 19 SGB VIII tätig sind, sind im Alter zwischen 30 
und unter 55 Jahre (57%). Jede/-r vierte Beschäftige (26%) 
ist unter 30 Jahre alt. 17% sind 55 Jahre und älter.

Abb. 2: Entwicklung der Altersstruktur der Beschäftigten 
in den Wohnformen gem. § 19 SGB VIII (Deutschland; 
2006 bis 2018; Angaben absolut)
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Quelle: StaBa: Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe – Einrichtungen 
und tätige Personen; versch. Jahrgänge; eigene Berechnungen

Allerdings hat sich die Altersstruktur in dem Handlungs-
feld über die Jahre deutlich verändert. So sind seit 2006 
vor allem jüngere Fachkräfte dazugekommen – hier be-
sonders die Altersgruppe der 25- bis unter 30-Jährigen 
(vgl. Abb. 2). Machten die unter 30-Jährigen im Jahr 2006 
noch einen Anteil von etwas mehr als 17% aus, so ist die-
ser mittlerweile (2018) auf 26% gestiegen (ohne Abb.). 
Aber auch ältere Beschäftigte sind wieder vermehrt in 

dem Handlungsfeld tätig: So weist die Statistik für den an-
gegebenen Zeitraum für die Altersgruppe 55 Jahre und 
älter 584 Beschäftigte mehr aus. Der prozentuale Anteil 
der 55-Jährigen und Älteren ist zwischen 2006 und 2018 
von 8% auf 17% und damit wie bei den unter 30-Jährigen 
um 9 Prozentpunkte gestiegen.
Parallelen zu der Entwicklung in den Hilfen zur Erziehung 
sind hier unverkennbar (vgl. KomDat 1/2020).

Die zahlenmäßige Verteilung der Beschäftigten nach 
männlich und weiblich zeigt, dass in den Settings bzw. be-
treuten Wohnformen für Alleinerziehende und ihre Kinder 
im Alter von unter 6 Jahren hauptsächlich Frauen arbeiten. 
Mit 95% fällt der Anteil deutlich höher als beispielsweise 
im Feld der Hilfen zur Erziehung aus (71%) und liegt sogar 
noch über dem in Kindertageseinrichtungen (93%) (vgl. 
KomDat 1/2020).

Hohes Qualifikationsniveau  

Mit Blick auf das Qualifikationsprofil der Beschäftigten in 
Wohnformen gem. § 19 SGB VIII verfügt der Großteil der 
Fachkräfte (80%) über eine fachlich einschlägige, also 
(sozial-)pädagogische Ausbildung. Darunter fällt der An-
teil der nichtakademischen Beschäftigten (42%) etwas hö-
her aus als der mit einer Hochschulausbildung (38%) (vgl. 
Abb. 2). Letztere liegt jedoch über dem Wert der Heimer-
ziehung insgesamt (30%).

Abb. 3: Beschäftigte in den Wohnformen gem. § 19 SGB 
VIII nach Berufsausbildungsabschluss (Deutschland; 
2006 bis 2018; Angaben in %)
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Im Zuge des deutlichen Ausbaus der Personalkapazitäten 
hat sich das Qualifikationsniveau der Beschäftigten – ins-
besondere bis 2016 – verbessert. Das zeigt der Anstieg 
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der sogenannten „Professionalisierungsquote“ in diesem 
Zeitraum, sprich: des Anteils der Beschäftigten mit ei-
nem (sozial-)pädagogischen Hochschulabschluss. Dafür 
zeichnet sich besonders der überproportionale Anstieg 
der pädagogischen Hochschulabschlüsse – von 6% auf 
9% – verantwortlich. Aktuell (2016/2018) nehmen eher die 
nichtakademisch ausgebildeten Berufsgruppen leicht an 
Bedeutung zu. Dazu gehören die Erzieher/-innen – als 
größte Berufsgruppe – (von 33% auf 35%) sowie die täti-
gen Personen mit einer sonstigen beruflichen Ausbildung. 
Deren Anteil hat sich zwischen 2016 und 2018 ebenfalls 
um beinah 2 Prozentpunkte auf 11% erhöht.

Fehlende Daten für eine bessere Sichtbarkeit

Die empirischen Befunde der KJH-Statistik beleuchten 
betreute Wohnformen gem. § 19 SGB VIII nur kursorisch. 
Die Datenlage ist deutlich schlechter als für angrenzende 
Handlungsfelder der Hilfen zur Erziehung, sodass die An-
gebote und erst recht ihre Inanspruchnahme zumindest 
über die amtliche Statistik kaum oder gar nicht sichtbar 
sind. Inwiefern sich das angesichts des Auftrags der amtli-
chen Statistik, Umsetzung und Auswirkungen des SGB VIII 
zu beobachten (§ 98 SGB VIII), rechtfertigen lässt, scheint 
zumindest fraglich, zumal die Ergebnisse eine Ausweitung 
und Bedeutungszunahme signalisieren.

So wird über die KJH-Statistik für die stationären Un-
terbringungen von alleinerziehenden Müttern/Vätern mit 
ihren Kindern im Alter von unter 6 Jahren eine beachtliche 
Dynamik beim Kapazitäts- und Ressourcenausbau deut-
lich. Dies verweist zumindest indirekt auf steigende Be-
darfslagen nach diesen Unterstützungsleistungen.

Ferner zeigt sich ähnlich wie bei den Hilfen zur Erzie-
hung eine deutliche Zunahme jüngerer Fachkräfte, aber 
auch der zahlenmäßige Zuwachs von älteren Beschäftig-
ten, die in den nächsten Jahren in die Rente eintreten wer-
den. Beide Entwicklungen stellen insbesondere für den 

Bereich des Wissenstransfers und -managements in den 
Einrichtungen erhebliche Herausforderungen dar. Dies gilt 
umso mehr mit Blick auf die Herausforderungen im ins-
titutionellen Kinderschutz, in dem die „19er-Wohnformen“ 
eine wichtige Rolle spielen können (vgl. Hontschik/Ott 
2017). Vor diesem Hintergrund wiederum ist aber die ver-
gleichsweise hohe Professionalisierung des Handlungs-
feldes in Form eines überproportionalen Zuwachses von 
einschlägig akademisch ausgebildeten Fachkräften eine 
gute Nachricht. 

Weniger gut sind hingegen die Perspektiven für eine 
empirische Beobachtung dieser offensichtlich wichtiger 
gewordenen Kinder- und Jugendhilfeleistung. Es fehlen 
entscheidende Daten mit Blick auf die Adressatenper-
spektive, aber auch zur Inanspruchnahme der hier be-
trachteten Unterstützungsangebote. Eine Erfassung von 
Angeboten und ihrer Inanspruchnahme könnte dabei ei-
nen erheblichen Erkenntnisgewinn bedeuten, und zwar 
insbesondere bezogen auf 
• die mögliche strategische Bedeutung der betreuten 

Wohnformen gem. § 19 SGB VIII als Unterstützungsform 
für Kleinkinder und ihre Elternteile bei der Organisation 
eines bedarfsgerechten Hilfesystems für unter 6-Jähri-
ge, 

• die Beschreibung der Adressatengruppe dieses Ange-
bots der Kinder- und Jugendhilfe unter Berücksichtigung 
von familiären Konstellationen dieser Alleinerziehenden, 
den sozioökonomischen Lebens- und Risikolagen, aber 
auch ihrer Problemlagen, beispielsweise in Form einer 
Erfassung der Gründe für den Unterstützungsbedarf,

• die Darstellung von Übergängen und Schnittstellen zwi-
schen Angeboten im Rahmen von gemeinsamen Wohn-
formen gem. § 19 SGB VIII sowie Hilfen zur Erziehung 
(§§ 27ff. SGB VIII) und Eingliederungshilfen (§ 35a SGB 
VIII).

Jens Pothmann/Agathe Tabel

Empirische Standortbestimmung der Heimerziehung

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

   Agathe Tabel 

Empirische Standortbestimmung der Heimerziehung 
  Fachwissenschaftliche Analyse von Daten  
  der amtlichen Kinder- und Jugendhilfestatistik 

 Expertise 

Die AKJStat hat im Rahmen der Initiative „Zukunftsforum Heimerziehung“ eine Expertise auf der 
Grundlage der KJH-Statistik veröffentlicht.
Die Heimerziehung hat im Leistungsspektrum der Hilfen zur Erziehung eine besondere Stellung. 
Sie ist eine der intensivsten Interventionsformen in der Biografie eines jungen Menschen und seiner 
Familie. Gleichzeitig handelt es sich um eine Hilfe mit besonders hohen finanziellen Aufwendungen.
Vor diesem Hintergrund und der Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Unterstützungsbedarf 
für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge ist eine empirische Standortbestimmung mehr denn je 
unerlässlich. Wie hat sich die Heimerziehung in den letzten Jahren entwickelt, wo steht sie und wo 
wird sie sich in naher Zukunft womöglich hinbewegen? Und welche Herausforderungen sind damit 
für die Akteure des Handlungsfeldes verbunden? Das sind die Kernfragen der Expertise, deren 
Analysen auf Forschungsarbeiten der Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik aufbauen.
Die Expertise ist im Rahmen der vom BMFSFJ geförderten und von der IGfH organisierten und 
moderierten Initiative „Zukunftsforum Heimerziehung“ zur Weiterentwicklung der Heimerziehung 
entstanden.

Download der Expertise: 
https://igfh.de/sites/default/files/2020-06/Expertise_Empirische_Standortbestimmung_Tabel.pdf 

Die Expertise ist auf der Seite der IGfH gegen eine Schutzgebühr auch als Print-Version erhältlich: 
https://igfh.de/publikationen/broschueren-expertisen/empirische-standortbestimmung-
heimerziehung
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Neues aus der AKJStat und dem Forschungsverbund

Dr. Jens Pothmann verlässt zum Jahresende die AKJStat  

und den Forschungsverbund und wechselt zum DJI
DJI-Kinder- und Jugend-
migrationsreport 2020 
veröffentlicht

Der Report enthält Analysen 
zum Aufwachsen junger Men-
schen mit Migrationshinter-
grund in Deutschland. Hier-
zu wurden seitens der AKJStat 

Daten der KJH-Statistik ausge-
wertet. 
Die Analysen des Migrationsre-
ports nehmen das Aufwachsen 
junger Menschen mit Migrati-
onshintergrund in Bildungsin-
stitutionen und in der Kinder- 
und Jugendhilfe in den Blick. 
Dabei erfolgen Vergleiche zu 
Kindern, Jugendlichen und 
Heranwachsenden ohne Mig-
rationshintergrund. Betrachtet 
werden die Arbeitsfelder der 
Kindertagesbetreuung, der Hil-
fen zur Erziehung sowie der In-
obhutnahmen. Ein eigenes Ka-
pitel widmet sich zudem den 
besonderen Lebensbedingun-
gen der geflüchteten Kinder 
und Jugendlichen und ihrem 
Aufwachsen in den Angeboten 
der Kinder- und Jugendhilfe, 
die primär für die Gruppe der 
unbegleiteten ausländischen 
Minderjährigen zuständig ist. 
Der Report als Download:
www.dji.de/fileadmin/user_up-
load/dasdji/themen/Jugend/
DJI_Migrationsreport_2020.
pdf

Zum 01.01.2021 wird Dr. 
Jens Pothmann neuer Lei-
ter der Abteilung „Jugend 
und Jugendhilfe“ im DJI und 
tritt damit die Nachfolge von 
Dr. Christian Lüders an, der 
zum Jahresende in den Ruhe-
stand geht. 
Als Hilfskraft der ersten Stun-
de der AKJStat Ende der 
1990er-Jahre, als wissen-
schaftlicher Mitarbeiter und 
zuletzt in seiner Tätigkeit als 
Geschäftsführer, die er seit 
2017 ausfüllt, hat Jens Poth-
mann die AKJStat jahrelang 
mit seinem Wirken maßgeb-
lich geprägt. In mehr als 20 
Jahren Projektarbeit widme-
te er sich einem breiten The-
menspektrum, welches von 
den Frühen Hilfen und Kin-
derschutzthemen über Aus-
gaben- und Strukturent-
wicklungen der Kinder- und 
Jugendhilfe bis hin zu arbeits-
feldspezifischen Analysen, 
z.B. zur Kinder- und Jugend-
arbeit oder den Hilfen zur Er-
ziehung, reicht. Diese Band-
breite spiegelt sich auch in 
seinen mehr als 100 Beiträ-
gen im Informationsdienst 
KomDat Jugendhilfe wider, 
den er seit der ersten Ausga-
be im Jahr 1998 als Teil der 
Redaktion vorangebracht hat. 
Besondere Verdienste hat er 
sich im Bereich der Hilfen zur 
Erziehung erworben. Hier hat 
er nicht nur das landesweite 
HzE-Berichtswesen in NRW 
seit Anfang der 2000er-Jah-
re bearbeitet und weiterentwi-
ckelt, sondern auch den „Mo-
nitor Hilfen zur Erziehung“ auf 
Bundesebene vor 8 Jahren 
mit aufgebaut. Hier liegt ein 
Instrument der empirischen 
Dauerbeobachtung vor, das 
mittlerweile aus der Fachwelt 
nicht mehr wegzudenken ist.
In seiner Projektarbeit befass-
te er sich nicht nur mit der Ge-
nerierung von Erkenntnissen 
aus vor allem amtlichen Da-

ten, sondern auch mit dem In-
strument der Kinder- und Ju-
gendhilfestatistik selbst. So 
war er maßgeblich verant-
wortlich für die Weiterentwick-
lung der Erhebungen rund 
um die Hilfen zur Erziehung 
(2007), zu Gefährdungsein-
schätzungen (2012), zur Kin-
der- und Jugendarbeit (2015) 
und zuletzt zur Einrichtungs- 
und Personalstatistik, die ein 
Bestandteil der aktuellen SGB 
VIII-Reform ist. 
Während der Zeit im For-
schungsverbund hat Jens 
Pothmann immer wieder en-
gagiert die Zusammenarbeit 
mit dem DJI in München ge-
pflegt und ausgebaut. Neben 
dem regelmäßigen Austausch 
mit Projekten der Abteilun-
gen Jugend und Familie sind 
auch konkrete Kooperationen 
entstanden, wie z.B. im Rah-
men der Kooperationsplatt-
form Bundeskinderschutz-
gesetz (2013-2015) oder im 
Projekt „Indikatoren Frühe Hil-
fen“ (2016-2019) gemeinsam 
mit dem NZFH. 
Jens Pothmann hinterlässt in 
vielen Bereichen Lücken und 
große Fußstapfen. Das Team 
der AKJStat verabschiedet 
sich von einem überaus wert-
vollen, geschätzten Kollegen 
und Geschäftsführer und be-
dankt sich für eine äußerst be-
reichernde gemeinsame Zeit. 
Zugleich freut es sich auf die 
künftige Zusammenarbeit mit 
Jens Pothmann in der neuen 
Rolle als Abteilungsleiter im 
DJI. Wir wünschen ihm dafür 
einen guten Einstieg und al-
les Gute!  

Der diesjährige, mittlerwei-
le 8. nationale Bildungsbe-
richt „Bildung in Deutschland 
2020“ wertet amtliche KJH-Da-
ten zur Frühen Bildung und zur 
Ganztagsschule aus. Er infor-
miert umfassend über die Ent-
wicklung und gegenwärtige La-
ge der Bildungslandschaft und 
analysiert aktuelle Herausfor-
derungen sowie übergreifende 
Problemlagen, basierend auf 
amtlichen Statistiken und sozi-
alwissenschaftlichen Surveys. 
Download unter: https://www.
bildungsbericht.de

Weiterhin gewaltiger Aus-
bau von Betreuungsplätzen


